
 

 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Anzeigepflicht nach 
§ 53 KrWG 

Erlaubnispflicht nach § 54 
KrWG 

gefährliche Abfälle 

Ausnahme von der 
Erlaubnispflicht (z. B. 

Entsorgungsfachbetrieb) 

nicht gefährliche 
Abfälle 

keine 
Anzeigepflicht 

nach § 53 KrWG 

Wird die Tätigkeit gewöhnlich 
und regelmäßig ausgeübt? 

Tätigkeit gewerblich 

Sammler, Beförderer, Händler 
und Makler von Abfällen 

Sammeln und Befördern im 
Rahmen wirtschaftlicher 

Unternehmen 


